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TOP: Bau eines Kunstrasenplatzes in Fleckenberg 
  
 Produktgruppe: 42.01 Sportanlagen und -förderung 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales und Kultur schlägt der Stadtvertretung folgende 
Beschlussfassung vor: 
 
Die Stadtvertretung fasst folgende Beschlüsse: 
 

a) Der Kunstrasenplatz in Fleckenberg wird 2012 gebaut. 
 

b) Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel, einschl. der 
Verpflichtungsermächtigung.  

 
c) Die Differenz zwischen den eigenen Ausgaben der Stadt für den Kunstrasenplatz 

und dem 75 %-igen Anteil, max. 300.000,- €, wird dem VfL Fleckenberg e.V. als Zu-
schuss ausgezahlt.  

  
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 15.09.2008 hat der VfL Fleckenberg e.V. sein Interesse am Bau eines 
Kunstrasenplatzes in Fleckenberg im Jahr 2012 bekundet. Im Rahmen der Haushaltsplanbe-
ratung für das Jahr 2011 wurde die Maßnahme in die Finanzplanung für die Jahre 2012 und 
13 aufgenommen.  
Im Haushalt 2012 stehen für den Kunstrasenplatz in Fleckenberg 150.000,- € zur Verfügung. 
Für das Jahr 2013 sind weitere 150.000,- € vorgesehen.  
Es fanden mehrere Gespräche mit Vertretern des VfL Fleckenberg e.V. statt. Die erforderli-
chen Eigenmittel stehen nach eigenen Angaben mit Baubeginn zur Verfügung. Die Eigenmit-
tel des Vereins sind nachzuweisen. 
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Die Systementscheidung für den Kunstrasenplatz wird gemeinsam mit dem VfL Fleckenberg 
e.V. getroffen. Der Platzunterbau wird in Eigenleistung durch den Verein erstellt und durch 
die Stadt festgelegt. Dazu gehören der eigentliche Erdbau, die Drainagen, die Schottertrag-
schicht, die Erfassungen sowie die umlaufenden Pflasterwege. Als Schnittstelle für die 
Übergabe an die Stadt wird die Oberkante des Schotterplanums festgelegt. Die Leistungen 
des Vereins werden in einer gemeinsamen Abnahme festgehalten, wobei die Kriterien Eben-
flächigkeit, Standfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit eindeutig festgelegt und geeignet 
kontrolliert werden. 
 
Unter Berücksichtigung der zu Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird als Grundlage für 
den Bau, die Finanzierung und der Unterhaltung des Kunstrasenplatzes zwischen der Stadt 
und dem VfL Fleckenberg e.V. eine Bau-, Pflege- und Nutzungsvereinbarung abgeschlos-
sen.  
 
Um ein möglichst günstiges Ergebnis zu erzielen, wurde der Kunstrasenplatz in Fleckenberg 
bereits ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe erfolgt in der Sitzung des Technischen Aus-
schusses am 22.03.2012 bzw. in der Sitzung des Rates am 29.03.2012.      
 
  


